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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
ê

Mitgliedern der gesezgcbenden Räthe der helvetischen Republik.

hundert zwei und nesnzigstes Stük.
Viertes Quartal.

Luzeru/ Montags den 22. October 1798.

Gesezgebung.
Senat, 12. Oktober.

(Fortsetzung.)
kütbi v. Sol. sagt, in dergestrigen Sitzung habe

der gi osse Rath erklärt: der Finanzniinister habe sein
Zutraue» nzchl verlohren; er wisse nicht aus welcher Ab-
ficht eine solche Erklärung gethan worden; ob er sich
vom Senat trennen wolle, oder ob blos Tchmeiche-
let dabei obwalte? eine solche Erklärung von einem
Theil des gefizgebenden Corps könnte Folge» haben:
die Wahl der Minister betreffe nur das Direktorium;
der grosse Rath konnte auch eine cntgegengefezte Er
klarung thun, und das sei Eigrif in die Gewalt des
Dlrck.oriuins; der Senat habe aber in gcstiger Sitzung,
bei Anlaß der Ablesung der Bochschafl deS Direkt»-
riums, te» schönen Band der Eintracht mit dem gross
sen Rath in Besorgung des gemeinen Wohls erneuert:
um also auch dermal.» fich von dem grossen Rath
nicht zu trennen einerseits, anderseits aber um in den
Schrank,n unsrer Gewalt zu bleiben, trage er an,)

dürfe fich in die Akten der Regierung nicht einmischen:
diese müsse iu ihren Verrichtungen gänzlich unabhängig
seyn; iu dem gegenwärtigen Fall müsse weder Beifall
noch Mißbilligung statt finden; mir individualité?
könne man seinen Beifall dem würdigen Minister,
von dem die Rede ist, bezeugen; er unterstüzt die
Tagesordnung.

Genhard kann dem Antrag, zur Tagesordnung
zu schreiten, nicht Beifall geben. Die offizielle Anzeige
sei nicht nöthig, man dürfe nur in dem Verbalprozeß
erwähnen, auf die Anzeige eines Mitgliedes habe
der Senat seine Freude über die Verfügung des Di-
rektoriums, den B. Finsler an seiner Stelle zu erhal-
ten, durch ehrenvolle Meldung im Protokoll zu-bezen-
gen, beschlossen, ttebrigens glaube er nicht, daß der
Minister aus Empfindlichkeit habe Verz cht thun woss

len, er kenne die Bescheidenheit dieses rechtschaffenen,
thatigen und einsichtsvollen Ministers zu gut.

Pfy ffer glaubt, auch hier müsse man den Grund-
satzen getreu bleiben; diese fodcrn gänzliche Trenn ng
der Gewalten; wird der Senat diesmal über Beide-

in dem Verbalproceß ehrenvolle Meldung zu lhnu^ Haltung des Ministers Beifall bezeugen, so könnte er
daß dcrMimst.i Finsler durch das Zutraue», das m ihn
gesezt wird, seruerhui auf sel».m mühevollen Posten
verbleibt» ivlll.

Crauer unterstüzt Lüthi und bezeugt seinen Bess
fall über das Betragen des Direktoriums, so wie
über die uneru'.üdele Arbeirsauckeie des Minister Finslcrs.

Bcrthol! et kann uichl beistimmen; er begreift nicht,
warum Finsler seine Entlassung begehrt, noch warum
der grosse Räch erwähnte Erklärung gethan habe;
dem .Direk crium stehe allein das Recht zu, cine mss

n>serielle Entlassung anzunehmen oder nicht anzuneh-
meu; übrigens habe mau keine offizielle Anzeige von
dem, was im Direk rium vorgegangen sei, und ohne
eine selche stehe es dem Senat nicht zu-, etwas zu
beschlossen, und man muffe darüber zur Tagesordnung
schreiten.

in einem andern Fall seine Mißbilligung bezeugen, dies
würde Einmischung in eine fremde Gewalt seyn; dadurch
würde alle Verantwortlichkeit des Direktoriums iu
Abficht auf die Wahl tüchtiger und rechtschaffener
Minister, und der Folgen einer solchen Wahl wegfak-
len; übrigens läßt er den persönliche» und ministériel-
len Eigenschaften des Ministers alle' Gerechtigkeit
wiederfahren.

Kuoli glaubt der Senat könne nicht gleichgül
tig bleibcn, ob der mehr erwähnte würdige Minister
seine» Posten beibehalte odcr nicht; er unterstüzt Lü-
lhi von Soi.

Crauer, der das Wort über ein Factum noch
einmal begehrt glaubt: d:e Reiponiabilität des Di-
re'tormms w rde dadurch keincsivegs gehoben, wen»
in dem V.rbalp.oceß blos ehrenvolle Meldung nach

Muret dankt Lüthi, den irregulären Akt dcsiLüchw Antrag gemacht werde. Run trägt Lüthi v.
«rossen Raths gerügt zuhaben; das gesczgebendeCvcpsiSol. eine Nevaciivu vor: der Senat hab« mit gros-



sein Vergnügen vernommen, baff der Minister Fins-
Ic dun Verlangen des Direktoriums, ihn MI seiner
Siclle zu erhallen, entsprochen habe. Berth oller
oder der die Frage >m allgemeinen und in ihren mög-
lüchc» Folgen betrachtet wissen willB widersczt sich die
see Redaction. Endlich wird durch Stimmenmehrheit
zur Tagesordnung geschritten.

^
sjülht glaubt, die Tagesordnung musse motiviert

seyn, sonst würde dem Munster wehe gethan werden.
Man beschließt die Tagesordnung im Protokoll auf
folgende Weife zu motivircn:

»Em Mitglied macht den Antrag, der Senat soll
erklären, wie er mit Vergnügen vernommen habe, daß
es dem Direktorium gelungen sey, den B. Finanzmi-
inster Finsttr an seinem Platze zu hehalie», dessen er

sich durch die gegebne Demission entledigen wollte;
die Versammlung geht über diese» Antrag zur Tages-
orönnng, morivirt daß der Senat aus keine Weise
sieh mit etwas beladen wolle, weiches dem Direkt»-
rium einzig zukommt."

Grosser Rath, iz. October.
Präsident: Euter.

Hämeler legt im Namen einer Commission einen

Rapport über die seit dem i. Merz ausgewanderten
Helvetic? vor. Cartier fodert Urgenzerklarung und daß
dieser Rapport gleich nach der Behandlung des Fco-
dalrechtrapports in Berathung gezogen werde. Hm
meler fodert, daß der Rapport 6 Tage auf dem
Bureau liegen bleibe. Cartiers Antrag wird ange-
nommen.

Carmin tr an begehrt, daß das Volksblatt,
welches beschlossen wurde, endlich erscheine, und auch

in franzosischer Sprache herauskomme. Nuce folgt
eifrig und versichert, daß Unterricht des Volks höchst

wichtig sei, indem das falsche Gerücht allgemein ver-
breitet ist, daß ehestens eine Aushebung aller jungen
Leute vom 16 bis zum 24 Jahr statt haben werde.

Cnstor will das Direktorium befragen, warum das
Dolksblatt so viele Schwierigkeiten leide. H über
glaubt, dieses Vslksblatt erscheine wirklich, wenn aber
dieses nicht der Fall ist, so stimmt er Custorn bei.

Schlumps weiß, daß wenigstens das Volksblatt
nicht verbreitet gcnng ist, und folgt asso Hubern.
Nuce sagt, wenn das Volksblatt auch wirklich deutsch
erscheint, so erscheint es doch nicht franzosisch, und da
gleiche Brüder gleiche Kappen haben sollen, so un-
terstüzt er Carmimran. Weber fodert Tagesord--
n-.ng, weil er bestimmt weiß, daß schon y Nummern
des Volksblatts erschienen sind. H über beharret auf
der Bothschaft ans Direktoriums zur Einladung fur
Beschleunigung des Volksblatts und auf der Erkta-
rung, daß dasselbe in allen helvetischen Sprachen er-
scheinen müsse. Dieser Antrag wird angenommen.

Graf sagt, da so viele Lügen allgemein verbrei-

tetund das Volk dadurch betrogen wird, so begehre
er, Vag das Direktorium eingeladen werde, alle chcnt-
uchcn uutyorttattn für alle falschen Gerüchte veraitt-
wurluch zu machen, die sie nicht der obersten Gewalt
anzeigen. Augspurger folgt, und er,ahlt einige
sarsche Gerüchte, die er vernommen hat. Nuce folgt

Sims und beklagt, daß Niemandem in Hewcüen
die Passe abgefordert werdcn. Escher sagt, damit
die Paste abgefordert werden können, muß das Di-
rckiormm in den Hall -gewzt werden, Polizeiwachim
einrichten zu können, denn weder Statthalter »°ch
Agenten ttmien auf den Strassen Walln stehen; um
das Dwelcurium in den Fall zu setzen, Polizeiwachen
einzurichten, bedarf es Geld; um ihm dieses zu ver-
schaben, muß die Republik organistrt werden; um
oie>e zu orgaiusiren, müssen wir Gesetze machen, statt
uns mit Gerüchte» und Stadlneuigkeiien zu beschafti-
gen, und da es bester ist, die vorhandenen Amorita-
m: besorgen ipre eigentlichen Geschäfte, statt auf den
Srrasten und Bruch.,, und Markten den falschen Ge-
rüchreil nachzuspüren, um ja nicht Gefahr zu laufe»,
fur eines derselben, welches sie nicht erHaschen ton-
neu, verantwortlich zu seyn, so fodere ich über alle
diese unsern Geschäften ganz ftcmde Mocionen un»
Berichte die Tagesordnung.

Custor begehrt Niedcrsetzung einer Commission,
um über diesen Gegenstand in g Tagen Rapport zu

machen. Weber glaubt, man musse ans Grass
Bemerkungen volles Gewicht sci-e», daher begehrt
er Einladung ans Direktorium, aus falsche Gerücht
aufmerksam zu seyn, und das Dekret der Pässe ge-
Hong zu handhaben. Cartier folgt und klagc über
den Moderantiömuv, der in unsrer Republik herrsche,
indem er noch von keinen, einzige» Gestraften gehört
habe. Pellegrini folgt Eschern. Gras beharret
stark und glaubt, diese häufigen Lügen seyen Beweise,
daß wieder schlimme Absichle,, in Thätigkeit smb.

H über glaubt, wir haben uns weder mir Geriichm,
noch mir Geruchteil von Gerüchren zu beschäftigen,
und ein solcher Vorschlag sei durchaus unausführbar,
und konnte das schwamenoste Gesc; veraiilaaseu; er

weiß, daß an viewu Orten über zu grosse Strengt
des Direktoriums geklagt wird, allo sind alle solche

Angaben unbestimmt und widersprechend, wir können
uns ans die Vorzüglichkci: unsers Direktoriums ver-

tagen, also gehen wir unsern Weg und lassen das

Direktorium den sein.» gehen, und- so folge ich ganz

Escherö vorgeschlagncr Tagesordnung.
Carra rd kann Grass und Nuces Anträge nicht

so nnoedeutend finden, und wundert sich über die als

gemeine Nachlässigkeit, die in Rüksicht der Polizei
über Reisende herrsche; er glaubt, der Grund daoon

liege in einer Unvollstandigteit unsers Paßgesetzen
vein er den H. beizufügen wünscht, daß niemand m

Helvetic» ohne Paß reisen soll; das gleiche zeigt s-cy

auch in Rüksicht ans Verbreitung von bösen Geruch



ten und gegemevolutionäreil Schriften, gegen die
durchaus einige Maaiire>>eln genommen werden sollten,
daher begehrt er Niedersetzung einer Couimissiou, web
che bis Montag ein Gutachten vorlege.

kealer suhl- sich gedrungen, Graf zu unterstützen,
denn unsre Gewalten sind immer noch in einem suchen
Schlummer, und die Ha-iptwcckstatt n der Lügen sind
wahrscheinlich in der Schweiz selbst und nicht im
Auslande, daher ist das Paßreglement hierbei undien-
«ich ; er will daher das Direktorium zur größten Sorg-
fält einladen. Guter würde G schern und Hubern
folgen, wenn die Republik schon j» ihrem gehörigen
Gleichgewicht ware, aLein wenn er über jene Berge
hingeht und an das denkt, was dort geschah, viel-
leicht durch ähnliche Nachlässigkeit geschah, dann kann
er nicht anders als Carrard beistimmen, dessen Antrag
angenommen und in die Commission geordnet wird:
Graf, Carrard und Trösch.

Das Vollzichungsdireltorium zeigt an, daß sich
im Gesez von« 25. August über die Besieglung der
Akten eine Ungleichheit zwischen der französischen und
der teutschen Redaktion emgeschltchen habe, und fragt,
welche dieicr beiden Redaktionen die achte sei. Nucc
will die teutsche Redaktion der französischen gleich
machen, und also statt des Worts Verwaltungs-
k a mm er das Wort A d minist r a ri 0 n der Polizei
emschicben. Sccreta» folgt Nuce. Koch glaubt,
das Wort Administration der Polizei sei nicht
deutlich genug, und will bestimmen, alle offentli-
chen Author! raten können ihre Akten sel sr belege
len, und wünscht, daß auch im französischen Text
diese Abänderung getroffen werbe. H u b er folgt ganz
Kochs Bemerkungen und Antrag, welcher angcnom-
men wird.

Wegen Mangel an Rapporten werden Petitionen
behandelt.

Konrad Blattmann von Diegden, Sebastian
Schaubli von Oberdorf, Iol). Spieß von Brcm-
l-ngcn und Rudolf Gast von LiesiaL begehren
Entschädigungen für ihre Wirthsrechte, welche se alle
vor weniger Zeit kauften; zwei aus ihnen von den Ge-
mcinden. Auf Cartiers Antrag werden diese Peti-
tionen dem Senate zugeschikt.

Die Gemeinde Montprevcgre macht in einer Ae-
tttion Beobachtungen über ihr Tà-eurecht, ohne be-

oî "was,, anziuraZcii. Auch diese Petition
w-rd^auf ^omini s Antrag an den Senat gesandt.

vsn Grafenrttd, Distrikt raupen,
?îv!der ft" Urtheil des Distriktgerichts, web

ches ihn suc Wemuus,cycnken strafte. Er sagt er habe

.c >,.î" kur den Wein zu entschädigen, den
ihm die ,stanken austranken. Alis Custors Antragwird zur Tchwsordnung geschritten, weil die Appel-lauon vom Dl.triktsgericht nicht an den Geftzgeber

Die Gemeinde Regcnsperg und der Wirth »cm

Dielstorf, Canton Zürich, begehren Entschädigungen
fur Taftrnenrechtc. "An den Senat gewiesen.

Andreas Wagner von Unterholz, Disir. Waiv
gen, bittet um Erlaubniß ein Badhaus errichten za
dürfen, welches zur Badezeit Taferuenrccht besitze.

Cartier glaubt, daß die Gesezgeber alles begünstigen
müssen, was zur Gesundheit beitrage, und will ihm da-
rnm das erste Begehren bewilligen. Mit dem Wirthsrecht
müsse er sieb nach den Gesetzen richten. Nuce uns
Custor unterstützen Carriers Antrag, welcher beschloss

seil wird.
I. I. Wafer, Müller von Neuforn, Ct. Zürich,

und Canuiel Schwab, Müller von Ach, Distr.
reu, welcher leztrer das Zwangrecht befaß, begehren
jeder einen neuen Mahlhaufen errichten zu dürfen.
Capani schließt auf die motivine Tagesordnung, es

sey jedem erlaubt so manches Rad zu machen als er
wolle. Jomini und Zü scher wollen es an die
Kommission über Wasserwerke weisen. Capani be-

harrt auf seiner Meinung, weil das Zwangrecht ab-
geschaft sey, könne man keinem Müller verwehren i->
Mahlhaufen zu machen, wenn er wolle. H über
glaubt, weil es Wasserwerke seyen, und man ihre
Verträge mit andern höher oder tiefer liegenden Mül-
lern, wegen dem Wasser, nicht kenne, müsse es an die
Kommission gewiesen werden, die ein allgemeines Ge-
sez vorschlagen, soll. Graf und Schluv'unterstützen,
und begehren, daß die Kommission bald rapportiere.
Dieser leztere Antrag wird angenommen.

Ioh. Bergnin von Freiburg, Bierbrauer, ruft
die Aufmerksamkeit des Raths auf diesen Gegenstand;
ob und was für Einschränkungen es unterworfen seyn,
und ob eine Auflage darauf gelegt werden solle. Car-
m in trau begehrt, daß es an eine Commission ge-
wiesen werde, um zu untersuchen, ob dieses Recht
zu den natürlichen Freiheiten gehöre oder nicht,' und
ob eine Auflage darguf dienlich sei)..Nucc uittcrsiüzt;
obgleich er gern Bier erinte, s? wünschte er doch,
daß keines in d'er Schweiz ware. Wir haben nicht
nöthig das Brod, das wir schon zum Theil herein
kaufen müssen, in Bier zu verwandeln, und kaufen
wir das Bier herein, so geht das Geld heraus. Der
Gegenstand wird an eine Commission gewiesen, zn
welcher der Präsident die B. Wyder, Hemmeler
und Rossi ernannt.

Die Vorgesezten der Schusierzunst von Basel,
mache» Vorstellungen gegen die allgemeine Gewcrbs-
freiheir, besonders der Fremden. Man begehrt die
Tagesordnung. H über glaubt, es sey doch nicht
ganz zu verwerfen, in Rüksicht der Einfuhr der ver-
fertigten Waare, da auch die schweizerischen, selbst in
Frankreich, eine schwere Abgabe zahlen muffen; man
sollte Gegcncecht hallen; und dcßnahen begehrt er
eine Commission. S cere tan b.ruft sich auf den Be-
sc.,laß, welcher den Fremden die gleiche Gcwcrbsfress
heir wie den Bürgern zugesteht; und voit der cRnf.'h



verfertigter Waaren könne hier nicht die Rede seyn.

Die Tagesordnung wird erkannt.
Die Gemeinde Grange, bei Montherond, Ct. Le-

man, ungewiß zu welchem Distrikt sie gchcrt, begehrt
dem von Lausanne zugetheilt zu werden. Auf Wy-
ders Antrag wird der Gegenstand an die Commission
gewiesen, welche sich mit der Eintheilung dieses Can-
tons beschäftigte.

Die Gemeinde Ascona, Canton Lugano, mochte
statt Locarno Hauptort des Distrikts seyn. Auf M a r
cacci's Antrag wird diese Bittschrift an die Commis-
ston gewiesen, welcher die Eintheilung dieses Cantons
aufgetragen ist.

Kühn, als Ordnungsmotion, macht die Ver-
sammlung auf die Dringlichkeit aufmerksam, die ita-
liânischen Cantone in Distrikte einzutheilen, uin die
Gerichte besetzen zu können; und dringt auf die mög-
lichste Beschleunigung der Arbeiten der Commissionen.
Auf Mar cacci's Anzeige, sie seyen schon provisorisch
eingetheilt, und die Stellen besezt, und die Commis-
sionen werden sich befleißen, zieht Knhn seine Mo-
tion zuruk.

Das Kirchspiel von Mezieres und einige andre
umliegende Gemeinden im C. Leman, wünschen daß
der Siz ihres Distriktsgcrichts abwechselnd in Oron
und Mezieres sey, oder in Scrion, dem Mittelpunkt
des Distrikts, festgeseztwerde. AufWyders Antrag
an die Commission über die endliche Eintheilung Heb
vetiens gewiesen.

Die Gemeinde Rorbas, C. Zürich, möchte dem

Distrikt Basserstorf zugetheilt werden. An die gleiche
Commission gewiesen; so wie die Bittschrift der Ge-
meinde Niederurdorf, welche dem Canton Zürich zu-
getheilt zu werden wünscht.

A. M. Aniw von Wiedlispach, deren Mann bei

Colothurn fiel, bittet von dem'Wittwenjahr befreit

zu werden, um sich mit Konrad Bvcher, aus dem

gleichen Orte, zu verehlichen. Cartier trägt an
diese Bittschrift an die über ähnliche Fälle gesezte

Commission zu weisen: angenommen.

Zwei ähnliche Petitionen, von Anna Kähr von
Ruderweil, und Katharina Lehmann von Langnau,
welche ihrer Gütergewcrbe wegen die gleiche Erlaub-
niß begehren, werden auf Car tier's Antrag eben-

falls an diese Commission gewiefin. Leztere hatte ein
chirurgisches Zeugniß ihrer Nichtschwangerschaft bei-
gefügt.

Ueber 2 Bittschriften der B. Peter Bauer von
Amseldingen, und Rudolf Meyer von Villingen,
Abgeschiedne, welche die Personen, mit welchen sie

im Ehebruch Kinder erzeugten, heirathen zu dürfen
bitten, um ihnen die geraubte Ehre wieder zu geben,
und ihre Vaterpflicht zu erfüllen, wird auf Cartier's
und Kuhns Antrag zur Tagesordnung geschritten.

I. I. Rein a cher von Basel, unehlicher Sohn
der Elisabeth Schneider von r'äussclfingen, zo Jahr
alt, bittet um Legitimation und hclve ischcs Büraer-
recht. Er unterstüzt seine Pelltion mit vielen gimsti-
gen Zeugnissen. Sein Va er ist unbckannt. Kuh»
glaubt, da er unter unsern GeiB cn stehe, k nne mm,
ihm die Legitimation nicht crsagen; und um bag
Bürgerrecht zu erhaben, müsse er sich dort meiden,
wo man darüber entscheiden könne. H über will ihm
entsprechen, weil er über ac> Jahr in Helvetica gelebt,
und den Bürgereid geleistet hac. Dieser lezte Antrag
wird angenommen.

I. I. Muller unehlicher Sohn des Jakcb
Martin Müllers von Basel, und der Margarech«
Roth von Schasshausen, bittet ebenfalls um Legiti-
mation, welche ihm auf Hubers Unterstützung be-

willigt wird.
Verena Braun von Steffisburg, bittet um ke-

gitimation ihres von Joh. Hvrner von Thun im

Eheversprechen empfangnen Sohns, um ihn zu verte-

stamentiren. Bewilligt.
Die sogenannten Hintersassen von Freiburg kla-

gen über den schimpflichen Unterschied, der zwischen

ihnen und den Altbürgern walte. Ueber Auflagen,
die die Gemeinde ohne ihr Zuthun auf sie lege. Sie
begehren, daß kein Unterschied weder in Worten noch

in Werken unter ihnen statt habe, sobald sie Aktiv-

bürger seyen, welches ihnen die Konstitution zusichtt,
und besonders auch bei allen Gemeiildsverfammlungen
zugezogen zu werden. Die Schrift ist mit 32 Unterschriften
versehen, und in harten Ausdrücken wider Freiburg
abgefaßt. Carmintran sagt: die alte Regierung
hielt diese Leute, und besoldete sie, um die Bürger zu

unterdrücken. Heute geben sie sich nun für die aus-
zeichnenden Patrioten aus. Ihre Erzählung ist

ein arglistiges Gewebe von Lügen. Ueber eine ähnliche

Petition des B. Adringuetti habt Ihr eine Com-

mission ernannt, ich begehre, daß ihr auch diese zu-

gewiesen werde, und daß sie nächstens rapportire, um

Euch darüber aufzuklären.
Cap a ni: Ich weiß nichtt ob die angegebnen

Thatsachen über die Auflage wahr sind oder nicht;
dieß mag die Commission untersuchen. Aber ihre Be-

merkungen über das Bürgerrecht sind gut, und ich be-

gehre, daß diese Bittschrift dem Senat zugesehm

werde. Und dann lade ich Carmintran ein, sich

zu mäßigen; die Einsaßen, welche ich kenne, sind oie

besten Patrioten. Carmintran will hierüber am-

Worten, der Prä sident weiset ihn aber zur Ordnung.

(Die Fortsetzung im 193. StükH



Der schweizerische Republikaner.
Hundert drei und neunzigstes Stük.

Gesezqebunst.
Grosser Rath iz. Oktober.

(Fortsetzung.)
Nuce unterstüzt Carmintran. Es gebe zwar Be-

merkungen in dieser Bittschrift, die ganz gut seyen,
aber auch Ansprüche, die ihm gar nicht gefallen.
Sie können dem Senat ni cht geschikt werden, ehe

ihre Federungen und ihre Rechte unterschieden seyen.

Carmintran: Unter den vielen Irrthümern hat es
einige kluge Bemerkungen, die uns aber nicht entgien-
gen, als wir die Bürgerrechte beriethen; und ihrePe-
titionen dein Senat ft i.ftn, wäre ihm hinderlich und
würde ihn ärgern. Ich bestehe auf meiner Meinung.
Die Freiburger sind hier arg mißhandelt und wenn
diese Satelliten noch besoldet würden, wüßte ich
nicht was ich denken müßte.

H über sagt, man müsse auf den Schluß der
Tittschrift sehen, und könne jezt weder den Patriotis-
mus noch die Aufführung der Bittenden untersuchen.
Sie sagen,-sie seyen in ihren Rechten gekränkt und ne-
ben ihren übertriebnen Begehren, seyen solche, die
ans die Konstitution gegründet seyen. Da nun der
Beschluß über die Bürgerrechte gerade vor dem Senat
schwebe, und die Bittschrift an das gesezgebende
Korps gerichtet sey, stimme er Cartier bei. Wolle
man aber die Sache an die Commission weisen, so sey
«r es zufrieden. Die Bittschrift wird an den Senat
gewiesen.

Carmintran begehrt die Erlaubniß, auf seine
Kosten eine Abschrift von dieser Petition nehmen zu
lassen, damit die Gemeinde Freiburg diese Verlaum-
der gerichtlich verfolgen könne. Bewilligt.

I. N. Schwych, gebürtig von Trier, dessen
Bittschrift das Direktorium durch eine Botschaft über-
schikt hatte, begehrt das helvetische Bürgerrecht und
gründet sich auf seine im Regiment Wattewille
von 1759 bis 1788 in Frankreich und bis 1792 in der
Schweiz geleisteten Dienste, und das Versprechen der
ehemaligen Bernerregierung, welche das Bürgerecht
allen verhieß, die mit dem Regiment zurükkehrten.
^czt ist er Quartiermeister und wohnt in Nidan.

Nuce unterstüzt die Bittschrift.
Koch folgt und sagt, diese Regimenter wurden

als Theile des helvetischen Volks angesehen; und von
dem Grundsatz ausgehend, daß einer, der 20 Jahre
in der Schweiz gewohnt hat, Bürger wird, muß es
auch diesem gestattet werden. Uebrigens hatte die
alte Regierung das Recht das Landcecht zu ertheilen,
und hier hat sie es ausgeübt. Er glaubt/ er sollte
àj jure als Bürger angesehen werden. l

Carrard glaubt, wenn auch Kochs erster Grund-
satz unrichtig wäre, so gebe die Konstitution jedem das
Bürgerrecht, der das ewige Hintersissrecht in der.

Schweiz hatte; und dieß wenigstens habe die Berner-
sche Regierung förmlich versprochen. Indessen sei»

der Fall wichtig, und er schlagt eine Commission vor,
die untersuchen soll, ob die angegebnen Thatsachen
richtig seyen, und ob die ausser der Schweiz in
Schweizertruppen geleisteten Dienste dem Aufenthalt
in der Schweiz gleich kommen. Cnstor unterstüzt
Carrard. Er glaubt, dieser Petitionair erhalte daS
Bürgerrecht durch das Versprechen der Bcrnerrcgie-
rung, und nicht wegen seinen Dicnstjahren, denn
noch habe kein Gesell bestimmt, ob dieser Ärtjkel schon
auf die vor der Annahme der Konstitution verstoßne
Zeit angewendetwerdenkonne, welches er nicht glaubt,
weil kein Gesetz rükwirkende Kraft haben soll.

(Der Beschluß im 194. Stük.)

Das Vollzichlmgsdirektorium der einen und
mttheilbaren helvetischen Republik au
den grossen Rath des gesezgebenden Corps.

Luzern den 15. October 1798.

Bürger Gesezgeb er!
Unter den, die ehmalige Eidgenossenschaft aus-

machenden Regierungen bestunden Gesetze, welche, in-
dem sie eine Religion mit Ausschluß der andern als
Staatsgrundsatz annahmen, und dieser falschen Maxime
die heiligsten Grundsatze der Vernunft und der Ge-
rechtigkeit, die unumstößlichsten Lehren der Menschlich-
keit und der Moral aufopferten, schwere Strafen
gegen denjenigen verhängten, der es wagen durfte,
oie Kennzeichen seiner Religion zu verandern, und den-
selben sogar durch Beraubung seiner politischen, burger-
lichen und Gemeindsrechten von dem Staate abtrennten.

Indem der 6te Artikel der Konstitution den Grund-
satz der Gewissensfreiheit durch die Vorschrift heiliget,
daß keine Religion sich Vorrechte über die andere an,
maßen, daß lein Mensch wegen seinen Meinungen vor
dem Gesetz verantwortlich gemacht werden könne; so
ist dadurch auch erklärt, daß er wegen derselben in
feinen politischen und bürgerlichen Rechten nicht ge-
krankt werden solle.

Es entsteht aber daraus eine Frage, deren Enw
scheid euch vorbehalten bleibt.

Diese durch die alten Gesetze ausgesprochenen,
für die Zukunft abgeschafren Strafen, liegen noch auf
denen, gegen welche sie verhänget wurden; mehrere


	Gesezgebung

